
täter, § 24 I 1 Var. 1 StGB, nachgebildet. Unterschiede
zwischen initiativem oder reaktivem Sich-bereit-Erklären
gibt es nicht.61 Ob eine Aufgabe vorliegt, lässt sich anhand
des Klausursachverhaltes meist leicht entscheiden,62 aller-
dings ist, wie bei dem „normalen“ Rücktritt auch, die
Freiwilligkeit zu beachten.

IV. Möglichkeit des Absehens von Strafe
Ebenso wie der grob unverständige Versuch zur Folge hat,
dass von Strafe abgesehen oder diese gemildert werden kann,
besteht diese Möglichkeit bei § 30 II Var. 1 StGB. Wann
genau dies gegeben ist, ist hingegen nicht geklärt. Der An-
wendungsbereich ist aber möglicherweise weiter als im Rah-
men des Versuchs.63
Soll die Strafe gemildert werden, so tritt diese fakultative

Milderung zu der obligatorischen Milderung nach § 30 II, I 1
StGB.64

V. Subsidiarität des § 30 StGB
Kurz erwähnt werden soll letztlich die Subsidiarität des § 30
StGB. Denn auch wenn im Vorfeld im Prinzip jeder strafba-
ren Handlung, an der mehrere Personen beteiligt sind, § 30
StGB in der einen oder anderen Form erfüllt ist, sind Ver-
urteilungen deswegen selten. Denn sobald eine avisierte Tat
in das Versuchsstadium gelangt, tritt § 30 StGB dahinter zu-
rück. Die Subsidiarität gilt allerdings nur im Hinblick auf das

avisierte Verbrechen, andere mitverwirklichte Delikte bleiben
hingegen bestehen.65

G. FAZIT
Insgesamt ist § 30 II Var. 1 StGB zwar komplexer als mögli-
cherweise vermutet. Allzu vertiefte Erkenntnisse darüber
dürften Studierenden in der Klausur nicht abverlangt werden.
Da sich die Norm aber schon deswegen als ungewöhnlich
erweist, weil sie außerhalb der „üblichen“ Prüfungen steht (in
zeitlicher Hinsicht also ab Versuchsbeginn), ist ein Befassen
mit der Norm unerlässlich. Dies gilt derzeit umso mehr, da
aufgrund der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung
gefolgt vom Aufgreifen dieser Thematik in der Literatur § 30
StGB, insbesondere dessen Abs. 2, wieder verstärkt in den
Fokus der Justizprüfungsämter rücken dürfte und sich –
gerade auch für mündliche Prüfungsgespräche – hervor-
ragend eignet, um das Beherrschen des erforderlichen Sys-
temverständnisses abzuprüfen.

61 LK-StGB/Schünemann, 12. Aufl. 2007, § 31 Rn. 15, zur Feststellbarkeit in der
Praxis Rn. 16 ff.

62 Zur Feststellbarkeit in der Praxis LK-StGB/Schünemann, 12. Aufl. 2007, § 31
Rn. 16 ff.

63 S. Rogall, FS Puppe, 2011, 859 (874 ff.).
64 Zu Milderungsgründen s. etwa Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012,

Rn. 687 ff.
65 Schröder JuS 1967, 289 (294 f.). Zu dem Aufeinandertreffen verschiedener Varianten

des § 30 II StGB LK-StGB/Schünemann, 12. Aufl. 2007, § 31 Rn. 79.
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Anfechtungsklage gegen eine baurechtliche Beseitigungsverfügung
Schwer (Semesterabschlussklausur)
3 Stunden
BbgBO, BauGB, BauNVO, VwGO, VwVfG

& SACHVERHALT
B ist Eigentümerin eines 1500 m2 großen Seegrundstücks in der Stadt X in Brandenburg, das
im vorderen straßenseitigen Teil mit einem Wohnhaus bebaut ist. Im rückwärtigen Teil ihres
Grundstücks, unweit des Seeufers und 40m vom Wohnhaus entfernt, befindet sich seit Jahr-
zehnten ein genehmigtes Wochenendhaus, mit 40 m2 Wohnfläche, welches mit Küche und
Bad ausgestattet ist. B hat dieses Häuschen lange nur als Schuppen genutzt, sodass es im Jahr
2016 einen sehr heruntergekommenen Eindruck macht. Zwei Fenster haben Risse und einige
Dachziegel fehlen.
Im Jahr 2017 entschließt sich B zu einer grundlegenden Renovierung des Wochenendhau-

ses. Sie lässt das Gebäude komplett entkernen, ordnet Fenster und Tür neu an und errichtet
einen Schlafboden, der Licht von einem kleinen Türmchen in der völlig neu gestalteten
Dachkonstruktion erhält. Die Grundmauern des Wochenendhauses bleiben erhalten, doch
gewinnt B durch das neue Dachgeschoß 30 m2 Wohnfläche hinzu.
Die Bauaufsichtsbehörde der Stadt X erfährt von den Umbauten und ordnet nach Anhö-

rung der B die Beseitigung des Wochenendhauses an. Zur Begründung führt die Behörde
unter anderem aus, dass die Umbauten nicht genehmigt worden seien. Außerdem verstieße
das Gebäude der B gegen den für diesen Bereich geltenden und detailliert ausgestalteten
Bebauungsplan „Seeufer“ der Stadt X, der aus Gründen des Naturschutzes eine nicht über-

* Der Verfasser ist Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department
Public Management. Die Klausur ist der Entscheidung VG Cottbus BeckRS 2017, 126185 nachgebildet.
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baubare Grünfläche zum Schutz der Ufervegetation vorsehe. Auf Bestandsschutz könne sich
B nicht berufen, da das frühere Wochenendhaus vor der Sanierung völlig verfallen gewesen
sei.
B legt gegen diese Verfügung rechtzeitig Widerspruch ein und trägt vor, dass sie für

Instandhaltungsmaßnahmen keine Baugenehmigung brauche. Die Festsetzung von Grünflä-
chen im Uferbereich könnte nicht mehr ernst genommen werden, da bereits drei von zehn
Nachbarn im Geltungsbereich des Plans ihre Grünflächen gerodet und Stege angelegt hätten.
Insoweit sei der Bebauungsplan als unwirksam anzusehen. Überdies müssten Nebenanlagen
in den rückwärtigen Grundstücksbereichen generell erlaubt sein. Hilfsweise schlägt B eine
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans vor.
Der Widerspruch der B wird zurückgewiesen. Der Widerspruchsbescheid stützt sich auf

die Begründung der Ausgangsverfügung und fügt ergänzend hinzu, dass B mit ihrem Wo-
chenendhaus die im Bebauungsplan festgelegte Baugrenze (§ 23 III BauNVO) von 20m ab
Straßenmitte nicht einhalte. B erhebt sofort Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht.

Wird diese Klage erfolgreich sein? Sie können davon ausgehen, dass alle tatsächlichen Angaben der
Beteiligten zutreffen.

§ 80 BbgBO Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, kann
die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht
auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. …

§ 61 BbgBO Genehmigungsfreie Vorhaben
…
(3) Keiner Baugenehmigung bedürfen Instandhaltungsarbeiten.

& LÖSUNG
Die Klage der B wird Erfolg haben, wenn sie zulässig (A.) und begründet (B.) ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
Mangels Sonderzuweisung an die Verwaltungsgerichte ist nach § 40 I VwGO das Vorliegen
einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit zu prüfen. Als für die Sonderrechtstheorie relevante
streitentscheidende Norm kommt hier nur § 80 I BbgBO infrage. Diese Vorschrift wäre als
öffentlich-rechtlich anzusehen, wenn sie ausschließlich Hoheitsträger berechtigte und ver-
pflichtete (zur Sonderrechtstheorie s. Kopp/Ramsauer/Ramsauer, VwVfG, 19. Aufl. 2018,
VwVfG § 1 Rn. 15; Erbguth/Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2018, § 5
Rn. 10 f.; Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 8. Aufl. 2018, § 67 Rn. 8 f.; Hufen,
Verwaltungsprozessrecht, 10. Aufl. 2016, § 11 Rn. 17; Beaucamp/Lechelt, Prüfungsschemata
Öffentliches Recht, 6. Aufl. 2014, 97 f.; Kopp/Schenke/Ruthig, VwGO, 24. Aufl. 2018,
VwGO § 40 Rn. 11). § 80 I BbgBO ermächtigt ausdrücklich die Bauaufsichtsbehörde zum
Eingreifen, wendet sich also nur an Hoheitsträger. Die Vorschrift ist deshalb als staatliches
Sonderrecht zu betrachten. Somit liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit iSd § 40 I VwGO
vor. Anhaltspunkte für einen Verfassungsrechtsstreit oder für eine Zuweisung der Sache an
ein anderes Gericht gibt es nicht. Daher ist der Verwaltungsgerichtsweg eröffnet. B hat sich
auch an das zuständige Verwaltungsgericht gewandt.

II. Statthafte Klageart
B möchte ihr Wochenendhaus nicht beseitigen, ihr Anliegen besteht also darin, eine belas-
tende Anordnung aufheben zu lassen. Die Anfechtungsklage (§ 42 I VwGO) könnte insoweit
die statthafte Klageart sein, wenn die Anordnung einen Verwaltungsakt (§ 35 VwVfG) dar-
stellt.
Die Bauaufsicht ist eine Behörde iSd § 1 IV VwVfG, weil sie öffentliche Aufgaben wahr-

nimmt. Sie hat auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts (s. oben I.) über den Einzelfall des
Wochenendhauses der B entschieden; diese Entscheidung verpflichtet die B zum Abbruch
des Hauses und enthält damit eine Regelung, die auch über den rein behördeninternen
Bereich hinausgeht. Im Ergebnis liegt ein belastender Verwaltungsakt vor und die Anfech-
tungsklage ist statthaft.

III. Klagebefugnis
§ 42 II VwGO verlangt von Anfechtungsklägerinnen und -klägern, dass sie eine mögliche

Vorliegen eines VA
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